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Jugendliche & Alkohol
  Ratgeber für Eltern

1.
Kinder sehen, wie Erwachsene Alkohol trinken und 
 interessieren sich dafür. Nehmen Sie sich Zeit  
und sprechen Sie darüber – auch über Ihren eigenen 
Alkoholkonsum.  

2.
Ihre Vorbild-Funktion ist wichtig, gerade auch wenn 
Sie selbst Alkohol trinken. Leben Sie einen mässigen 
und genussvollen Konsum vor.

3.
Informieren Sie sich über die besonderen Risiken  
des Alkoholkonsums im Jugendalter. Umfassende  
Informationen finden Sie z.B. im Internet unter  
www.sucht-info.ch oder bei der Suchtfachstelle  
St.Gallen. 

8.
Je jünger und je häufiger Alkohol konsumiert wird, 
desto grösser ist das Risiko süchtig zu werden. Auch 
über 16-Jährige sollten einen regelmässigen und/
oder hohen Konsum unbedingt vermeiden. Sprechen 
Sie mit  Ihrem Kind über das Suchtrisiko. Sind Sie 
 bezüglich des Alkoholkonsums Ihres Kindes unsicher, 
erhalten Sie bei der Suchtfachstelle Unterstützung.   

9.
Alkohol ist kein Durstlöscher und sollte auf keinen 
Fall mit Medikamenten oder anderen Suchtmitteln  
wie z.B. Cannabis kombiniert werden. Machen Sie Ihr 
Kind darauf aufmerksam.

10.
Zeigen Sie Ihrem Kind, dass Sie jederzeit bereit sind, 
mit ihm über seine Sorgen und Nöte zu sprechen. 
Lassen Sie sich bei Fragen von einer Fachperson früh-
zeitig beraten. Positive Veränderungen sind dann viel 
leichter möglich.

4.
Mit 13 bis 15 Jahren nimmt die Experimentierlust zu. 
Erlauben Sie Ihrem Kind aber höchstens zu Hause und 
nur bei besonderen Gelegenheiten einen Schluck  
von Ihnen zu probieren. Bleiben Sie sonst konsequent 
und erklären Sie Ihren Standpunkt mit sachlichen 
 Argumenten.

5.
Jugendlichen unter 16 Jahren darf kein Alkohol  
ab ge geben werden. Wenn Sie feststellen, dass ein 
 Geschäft Ihrem Kind Alkohol verkauft, können Sie  
die Geschäftsleitung darauf ansprechen und auf  
die Jugendschutzbestimmungen hinweisen. Bei der 
Stadtpolizei St.Gallen sind Anzeigeformulare  
erhältlich. 

6.
Möchte Ihre Tochter oder Ihr Sohn in den Ausgang, 
verlangen Sie entsprechende Auskünfte und treffen 
Sie klare Abmachungen, so z.B. über die Dauer.  
Die auf der Rückseite aufgeführten Fragen und Emp-
fehlungen bezüglich Ausgangszeiten können Ihnen 
dabei behilflich sein. 

7.
Jugendlichen ab 16 Jahren darf Wein und Bier 
 aus geschenkt und verkauft werden. Trotzdem ist  
der Konsum nicht unbedenklich. Alkohol erhöht  
die Unfall gefahr beträchtlich. Besprechen Sie deshalb 
das sichere nach Hause kommen. Weitere Risiken  
sind  Aggressionen, ungeschützter Geschlechtsverkehr  
und Alkoholvergiftungen.

Wie Jugendliche zu einem massvollen Umgang mit Alkohol finden
10 Tipps für Eltern




